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Publizierende Stelle 
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Allgemeine Bekanntmachungen zu den Wahlen – 
Wahlanordnung Erneuerungswahlen 
Gemeindebehörden, Notarin/Notar und reformierte 
Kirchenpflege für die Amtsdauer 2026 – 2030 am 8. 
März 2026, Pfäffikon

Titel der Wahl 
Wahlanordnung Erneuerungswahlen Gemeindebehörden, Notarin/Notar und 
reformierte Kirchenpflege für die Amtsdauer 2026 – 2030 am 8. März 2026 

Rechtsmittel / Einsichtnahme 

Gegen diese Anordnung bezüglich Erneuerungswahlen der Gemeindeorgane 
Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde, Werkkommission und RGPK sowie der 
Notarin/des Notars kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 
und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich 
Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

Gegen diese Anordnung bezüglich Erneuerungswahl der reformierten Kirchenpflege 
kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung 
innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs bei 
der Bezirkskirchenpflege Pfäffikon, Patrick Schwarzer, Beggingerstrasse 116, 8226 
Schleitheim, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. 

Kontaktstelle 
Gemeinde Pfäffikon 
Hochstrasse 1  
8330 Pfäffikon ZH 

Frist 
Ablauf der Frist: 26.11.2025
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Amtliche Publikation 

Wahlanordnung Erneuerungswahlen Gemeindebehörden, Notarin/Notar und reformierte Kir-

chenpflege für die Amtsdauer 2026 – 2030 am 8. März 2026 

 

 

Der Gemeinderat (wahlleitende Behörde) ordnet den 1. Wahlgang für die Erneuerungswahlen 

der Mitglieder der Gemeindebehörden für die Amtsdauer 2026 – 2030 auf den 8. März 2026 an. 

Gemäss Art. 7 der Gemeindeordnung (GO) sind an der Urne zu wählen: 

 

- 5 Mitglieder des Gemeinderats und dessen Präsident/in* 

- 6 Mitglieder der Schulpflege und dessen Präsident/in* 

- 6 Mitglieder der Sozialbehörde 

- 6 Mitglieder der Werkkommission 

- 6 Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission und dessen Präsident/in 

(RGPK) 

*Die Schulpräsidentin/der Schulpräsident sowie die Präsidien der Sozialbehörde und der Werk-

kommission sind von Amts wegen Mitglieder des Gemeinderats. Die Schulpräsidentin/der Schul-

präsident wird zusammen mit der Schulpflege gewählt, die Präsidien der Sozialbehörde und der 

Werkkommission werden vom Gemeinderat aus seiner Mitte bestimmt. Die Präsidien des Ge-

meinderats, der Schulpflege und der RGPK werden von der Stimmberechtigten aus der Mitte 

dieser Behörden an der Urne gewählt. 

 

Gemäss Art. 39 lit. c Gesetz über die politische Rechte (GPR) und § 23 Verordnung über die poli-

tischen Rechte (VPR) wählen die Stimmberechtigten die Notarin/den Notar an der Urne. Der 

Gemeinderat als wahlleitende Behörde des Notariatskreises Pfäffikon ZH (Fehraltorf, Hittnau, Pfäf-

fikon, Russikon) ordnet den 1. Wahlgang der Erneuerungswahlen des Notars/der Notarin für die 

Amtsdauer 2026 – 2030 auf den 8. März 2026 an. 

 

Gemäss § 18 Abs. 2 GPR und Art. 9 Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten Kirch-

gemeinde Pfäffikon ZH (KO) erfolgt die Durchführung der Urnenwahlen von Kirchenbehörden 

durch die Organe und Einrichtungen der politischen Gemeinde. Auf Antrag der Kirchenpflege 

als wahlleitende Behörde ordnet der Gemeinderat den 1. Wahlgang für die Erneuerungswahlen 

der 9 Mitglieder der reformierten Kirchenpflege auf den 8. März 2026 an. Die Präsidentin/der Prä-

sident der Kirchenpflege wird von den Stimmberechtigten aus der Mitte der Kirchenpflege an 

der Urne gewählt. 

 

Allfällige 2. Wahlgänge finden am 14. Juni 2026 statt. 
 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Wahlen erfolgen nach den Vorschriften des GPR und der zugehörigen VPR sowie der GO. 

 

Wählbarkeit und Wahlkreis 

Wählbar als Mitglied des Gemeinderats, der Schulpflege, der Sozialbehörde und der Werkkom-

mission ist gemäss Art. 5 Abs. 2 der Gemeindeordnung jede stimmberechtigte Person, die ihren 

Wohnsitz in der Gemeinde Pfäffikon hat. 

 

http://www.pfaeffikon.ch/


 

   

Wählbar als Notarin oder Notar ist gemäss § 10 Notariatsgesetz (NotG) jede stimmberechtigte 

Person, die ihren Wohnsitz im Kanton Zürich hat und das Wahlfähigkeitszeugnis als Notarin/Notar 

besitzt. 
 

Wählbar als Mitglied der reformierten Kirchenpflege ist gemäss Art. 20 Kirchenordnung der Evan-

gelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich jedes Mitglied der Landeskirche mit Wohn-

sitz in der Gemeinde Pfäffikon und mit Schweizer Bürgerrecht oder einer ausländerrechtlichen 

Bewilligung B, C oder Ci und die das 18. Altersjahr vollendet hat. 
 

Wahlzettel / Einsatz eines Beiblatts 

Es wird gemäss Art. 48 GPR ein Vorfahren durchgeführt und gemäss § 55 GPR und Art. 6 

Abs. 2 KO den Stimmberechtigten ein leerer Wahlzettel und ein Beiblatt zugestellt, sofern die 

eingegangenen Wahlvorschläge keine stille Wahl zulassen. 
 

Vorverfahren  

Wahlvorschläge müssen bis spätestens Mittwoch, 26. November 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-

meinderatskanzlei, Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon eingereicht werden. Zur Wahrung dieser Frist 

müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 VPR). For-

mulare für Wahlvorschläge können bei der Gemeinderatskanzlei Pfäffikon (Hochstrasse 1, 8330 

Pfäffikon) oder via Download auf der Website bezogen werden. Nach Ablauf der Einreichungs-

frist werden die Namen der vorgeschlagenen Personen veröffentlicht und eine 7-tägige Frist an-

gesetzt, innert welcher die Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen oder neue Wahlvor-

schläge eingereicht werden können. 
 

Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge für den 1. Wahlgang gelten gemäss § 84a GPR auch für den 2. Wahlgang. Bis 

spätestens Montag, 23. März 2026, 12.00 Uhr können gültige Wahlvorschläge für den 2. Wahl-

gang zurückgezogen oder neue Wahlvorschläge eingereicht werden. Das Wahlergebnis des 

1. Wahlgangs wird am Freitag, 13. März 2026 amtlich publiziert. 

 
Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adres-

se, dem Zusatz «bisher», wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, sowie der 

Parteizugehörigkeit (z.B. Partei, pol. Gruppierung, parteilos) zu bezeichnen. Zudem kann der 

Name angegeben werden, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 

 

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde respektive der 

Kirchgemeinde respektive des Notariatskreises unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburts-

datum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurück-

ziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit 

einer Kurzbezeichnung versehen werden. 

 

Stille Wahlen 

Gemäss Art. 8 GO i.V.m. § 54 Abs. 2 GPR sind stille Wahlen bei Erneuerungswahlen der Gemein-

deorgane Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde, Werkkommission und RGPK sowie gemäss 

Art. 6 KO i.V.m. § 54 Abs. 2 GPR der reformierten Kirchenpflege ausgeschlossen.  

 

Gemäss § 39 lit. c i.V.m. 54 Abs. 1 GPR ist eine stille Wahl für die Erneuerungswahl der Notarin/des 

Notars vorgesehen, wenn nur eine Person zur Wahl vorgeschlagen wird. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Anordnung bezüglich Erneuerungswahlen der Gemeindeorgane Gemeinderat, 

Schulpflege, Sozialbehörde, Werkkommission und RGPK sowie der Notarin/des Notars kann we-

gen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, 

von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Pfäffikon, 

Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 

Begründung enthalten. 

 



 

   

Gegen diese Anordnung bezüglich Erneuerungswahl der reformierten Kirchenpflege kann we-

gen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, 

von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs bei der Bezirkskirchenpflege 

Pfäffikon, Patrick Schwarzer, Beggingerstrasse 116, 8226 Schleitheim, erhoben werden. Die Re-

kursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
 

Gemeinderat Pfäffikon, Wahlleitende Behörde und im Auftrag der reformierten Kirchenpflege 

Pfäffikon, 17. Oktober 2025 
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